
 

 

 

 

 

 

 

Düsseldorf, den 03.11.2022 

 

 

 

Nachfrist für die  

Einreichung von Wahlvorschlägen 

für die Wahl der Stellvertreterinnen der zentralen Gleichstellungsbeauftragten 

der Hochschule Düsseldorf im Wintersemester 2022/2023 

 

Für die Wahl der Stellvertreterinnen der Gleichstellungsbeauftragten wurden bis zum Ende der Einrei-

chungsfrist am 02.11.2022 in den eingegangenen Wahlvorschlägen lediglich fünf Bewerberinnen be-

nannt. Da jedoch gemäß § 9 Abs. 1 der Grundordnung bis zu sieben Stellvertreterinnen gewählt werden 

können, werden die Wahlberechtigten gemäß § 16 Abs. 1 S. 2, 3 der Wahlordnung aufgefordert, inner-

halb einer Woche, spätestens bis zum 10.11.2022, Wahlvorschläge einzureichen. 

 

In Bezug auf die Angaben, die ein Wahlvorschlag enthalten muss, gilt § 14 der Wahlordnung entspre-

chend. Den zu verwendenden Wahlvorschlagsdruck ist auf der Internetseite der Gremienwahlen erhält-

lich.  

 

 

 

Moritz Albiez 

Vorsitzender des Wahlvorstands 

 

Der Wahlvorstand 
 

Moritz Albiez (Vorsitzender) 

Prof. Dr. Joachim Binding (stellv. Vorsitzender) 

Christoph Kachel 

Marlon Pollok 

 

wahlvorstand@hs-duesseldorf.de 

 

Postanschrift: 

Dezernat Recht & Compliance 

Frau Eva Rabitz 

Raum 02.3.016 

Münsterstraße 156 

40476 Düsseldorf 

 

https://www.hs-duesseldorf.de/hochschule/verwaltung/recht-compliance/gremienwahlen/stellvertreterinnen-gleichstellungsbeauftragte

